


17

B U C H - N E U E R S C H E I N U N G  V O N  S I E G R U N  U N D 
G O T T L I E B  E D E R

Wenn die Tiere auf einmal so aus-
sehen, wie sie heißen, kommen 
echt fantastische Fantatiere dabei 
heraus! Mach dich in diesem ab-
solut außergewöhnlichen Mal-
buch deshalb auf eine besondere 
Artenvielfalt gefasst. Kurze, be-
bilderte Steckbriefe verraten 
dir das Wichtigste in Kürze. So 
wirst du zum Experten für Aus-
sehen, Lebensraum, Lieblings-

futter, Freunde und Feinde der 
Fantatiere. Freu dich darauf, was 
dir Waschbär, Brillenkaiman, Blind-
schleiche, Ohrenqualle, Hufeisen-
fledermaus, Fischreiher, Ringel-
robbe, Gänseblümchengans und 
über 50 weitere Weltbewohner 
über sich erzählen.

Natürlich gibt es alle Malvorlagen 
in groß mit leerer Rückseite. 

So kannst du deine Fantatiere 
nach dem Ausmalen auch aus-
schneiden. Vielleicht möchtest 
du daraus hohe Tiertürme ähn-
lich den Bremer Stadtmusikanten 
basteln. Auf Karton geklebt lassen 
sich die Fantatiere sogar ver-
schenken. Fang am besten gleich 
damit an, dem Waschbären und 
seinen Malbuchfreunden deine 
Lieblingsfarben zu verpassen!

Informationen zum Buch:

Edition Riedenburg E.U.
Erscheinungsjahr: 2019
Datum: 09.10.2019
Seiten: 216 Seiten
Sprache: Deutsch

Erhältlich: Online und im 
Handel

H E I Z K O S T E N Z U S C H U S S  -  H E I Z S C H E C K  D E S
L A N D E S  S A L Z B U R G  2 0 1 9 / 2 0 2 0

Um die finanziellen Mehr-
belastungen für das Heizen in der 
kalten Jahreszeit auszugleichen,   
werden   Salzburgerinnen   und   
Salzburger   mit   einem   ein-
maligen Zuschuss von € 150.—
unterstützt.

Seit Jänner 2020 können voll-
jährige Personen mit eigenem 
Haushalt, die im Land Salzburg   
ihren   Hauptwohnsitz   haben,   
unter   Nachweis   der   tatsäch-
lichen Heizkosten (Rechnung, 
Kosten müssten mindestens 
€ 150/ Jahr betragen) einen Heiz-
kostenzuschuss beantragen. Eine 
Antragstellung in Papierform beim 
Land Salzburg ist nicht möglich.

Für   UttendorferInnen   ist  eine   
Antragstellung  im  Bürgerservice-
Büro  der Gemeinde   Uttendorf 
möglich.   Bitte   einen   Ein-
kommensnachweis   und   eine 
Rechnung betreffend die Heiz-
kosten mitbringen.

Bestimmte Einkommensgrenzen 
dürfen dafür nicht überschritten 
werden.

• Alleinlebende/ 
   AlleinerzieherInnen: € 918,00

• Ehepaare, Lebensgemein-  
   schaften, eingetragene Partner-  
   schaften: € 1.378,00

Die Einkommensgrenze erhöht 
sich :
• für jedes Kind im Haushalt mit  
  Familienbeihilfenbezug um 
  € 231,00

•  für jedes Kind im Haushalt ohne 
    Familienbeihilfenbezug um
   € 462,00

• für jede weitere erwachsene 
Person im Haushalt um € 462,00

Weitere Informationen bzw. 
elektronischer Antrag sind unter: 	
www.salzburg.gv.at/heizscheck
abrufbar.
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E I N F Ü H R U N G  E I N E R  W I N D E L F R E I G E B Ü H R 
A B  0 1 . 0 1 . 2 0 2 0

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 19.09.2019 einstimmig die Einführung einer Windelfrei-
gebühr für Familien mit Kleinkindern bis 2 Jahre und für Personen mit Inkontinenz beschlossen.

Während der Wickelphase von Babys und Kleinkindern bzw. bei Personen mit Inkontinenz fallen oft Weg-
werfwindeln in sehr großen Mengen an, was sich natürlich in weiterer Folge auch   in   der   Abrechnung   
der   Deponiegebühr/Leistungsgebühr   niederschlägt.   Als   Erleichterung   für   junge Familien mit Babys 
und Kleinkindern bzw. für Personen mit Inkontinenz mit Hauptwohnsitz in Uttendorf gewährt die Gemeinde 
nun eine Windelfreigebühr.

Windelfreigebühr für Familien: 
pro Kind bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres bis zu € 100,00 pro Jahr

• Die Geburten bzw. die nach Uttendorf zugezogenen Kinder unter zwei Jahren werden vom Meldeamt aus-
gewertet,   die Gutschrift von € 25,00 erfolgt im Folgequartal nach der Geburt bzw. dem Zuzug des Kindes 
und endet mit dem Letzten des Quartals, in dem   das   Kind   sein   zweites   Lebensjahr   vollendet,   das   
heißt   es   ergeht   eine Gesamtgutschrift in einer Höhe bis zu € 200,00 aufgeteilt auf acht Quartale.

• Alle Kinder, die zum Stichtag 01.01.2020 das zweite Lebensjahr noch nicht vollendet haben,   werden   ab   
dem   1.   Quartal   2020   ebenfalls   mitberücksichtigt,   die   letzte Gutschrift erfolgt in dem Quartal, in dem 
das Kind sein zweites Lebensjahr vollendet.

• Die   Gutschrift   erfolgt   bei   jenem   Kunden,   an   den   die   Deponiegebühr/Leistungsgebühr   bzw.   die 
Abfallsäcke   (Teilbereiche   außerhalb   Ortsgebiet)   für   das   entsprechende   Objekt verrechnet werden (so 
kann es beispielsweise vorkommen, dass die Windelfreigebühr nicht direkt an die Familie gutgeschrieben 
wird – z. B. bei Berglandwohnungen oder sonstigen Vermietungen); 

• Ein   Abgleich   zwischen   der   Höhe   der   Windelfreigebühr   und   den   tatsächlich anfallenden Müll-
mengen/Abfallkosten ist nicht möglich. 

• Zur   Überbrückung   (wenn   nicht   ausreichend   Platz   in   der   Restmülltonne)   können Abfallsäcke inkl. 
Entsorgung im Gemeindeamt käuflich erworben werden (zum Preis von derzeit € 5,23/Sack).

Windelfreigebühr für Personen mit Inkontinenz:
bis zu € 200,00 für 2 Jahre

• Vorlage eines ärztlichen Attests einmal jährlich erforderlich; Bitte legen Sie das Attest in unserer Buch-
haltung/Büro Erdgeschoss bei Frau Doris Auer (Tel: 06563/8208-17, E-Mail: abgaben@uttendorf.at) vor, 
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

• Die erste Gutschrift von € 25,00 erfolgt im Folgequartal nach Vorlage des Attests

• Und endet nach einem Jahr, das heißt es ergeht eine Gesamtgutschrift von € 100,00, aufgeteilt auf vier 
Quartale.

• Nach  Vorlage eines weiteren  Attests wird die Freigebühr wiederum für  ein Jahr gewährt: um eine durch-
gehende Abrechnung der Windelfreigebühr zu gewähren, muss das Folgeattest bereits im letzten Quartal 
der aktuellen Abrechnungsperiode​ vorgelegt werden. Bei zu später Vorlage des Folgeattests erfolgt keine 
rückwirkende Gutschrift.

• Die Gutschrift der Freigebühr erfolgt auf jenem Kunden, an den die Deponiegebühr/Leistungsgebühr  
bzw.   die   Abfallsäcke   (Teilbereiche   außerhalb   Ortsgebiet)   für   das   entsprechende Objekt verrechnet 
werden.

Für die Gemeinde
Bgm. Hannes Lerchbaumer
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R E PA R I E R E N  S TAT T  W E G W E R F E N

Holen Sie sich mit dem Reparatur-
bonus bei allen Salzburger Partner-
betrieben bis zu 100 Euro zurück.  
Alle genauen Infos auf: https://
www.salzburg.gv.at/reparatur-
bonus

Die beste Form mit Abfällen um-
zugehen, ist sie zu vermeiden. 
Das Reparieren von geringfügig 
beschädigten Geräten kann 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Abfallreduktion leisten. Daher 
unterstützt das Land Salzburg 
das Reparieren von Elektro- und 
Elektronikgeräten jetzt neu auch 
finanziell. Ein Förderansuchen 
kann jeder private Salzburger 
Haushalt stellen. 

Wie finde ich Partnerbetriebe? 
Welche Reparaturen gefördert?
Am schnellsten findet man den 
passenden Reparaturbonus- 
Partnerbetrieb online mit dem 
www.reparaturfuehrer.at. Dort 
gibt es zudem hilfreiche Infos zu 
allen Gegenständen, die repariert 
werden können. Gefördert werden 
Reparaturen von z.B. Haushalts-
elektronik, Waschmaschinen, Ge-
schirrspülern, Kühlgeräten, die bei 
einem im Reparaturführer Salz-
burg gelisteten Betrieb gemacht 
werden. 

Was braucht man als Nachweis?
Die Rechnung des Reparatur-
betriebes (Rechnungsdatum ab 
19.11.2019, der Mindestbetrag 
muss bei € 40,- liegen) und den 
Zahlungsnachweis oder den Be-
leg aus der Registrierkasse. In der 
Regel werden 50% der Rechnungs-

summe gefördert.  Der Maximal-
betrag liegt jedoch bei 100,- Euro 
pro Haushalt und Jahr. 

Im schnellsten kann das Förder-
ansuchen per eGovernment 
auf https://www.salzburg.gv.at/
reparaturbonus gestellt werden. 

I N F O R M AT I O N  Z U  R E I S E PA S S  U N D  P E R S O N A L A U S W E I S

Ein Ansturm auf Passbehörden ist 
zu erwarten! Jeder sechste Reise-
pass läuft 2020 ab - Neuen Reise-
pass / Personalausweis daher 
rechtzeitig beantragen!

Eine Million Reisepässe verlieren 
im Jahr 2020 ihre Gültigkeit. Das 
sind deutlich mehr als in einem 
durchschnittlichen Jahr. Vor allem 
in den Monaten März bis Juli 2020 
könnte es zu einem stark erhöhten 
Andrang in den Passämtern 
kommen. Wer eine Reise plant, 
sollte also rechtzeitig prüfen, ob 
sein Reisepass noch gültig ist. 
Bei jedem Grenzübertritt wird ein 
Reisedokument benötigt. Dies 
gilt auch bei Reisen in Schengen-
Staaten und auch bei kurzen 
Fahrten ins Ausland. Der Führer-

schein ist kein Reisedokument, 
ebenso wenig wie der Identitäts-
ausweis. Als   besonderen   Service   
nehmen   viele   Gemeinden,   so   
auch   die   Gemeinde   Uttendorf, 
Reisepassanträge entgegen und 
leiten sie an die Passbehörde/BH 
Zell am See weiter. Voraussetzung 
ist, dass die Person in Uttendorf mit 
einem Hauptwohnsitz gemeldet 
ist. Der Antrag auf Ausstellung 
eines Reisepasses muss persön-
lich eingebracht werden. Die Be-
hörden sind bemüht, die Warte-
zeiten bei der Antragstellung so 
kurz wie möglich zu halten.  Bei An-
tragstellung über die Gemeinde 
muss man normalerweise mit 
einer Wartezeit von ca. 2 Wochen 
rechnen. Aufgrund der in diesem 
Jahr zu erwartenden hohen An-

zahl von Anträgen verlängert sich 
diese 	 Wartezeit jedoch auf ca. 4 
Wochen! 

Wichtig ist die Mitnahme eines 
aktuellen Passfotos (nicht älter als 
6 Monate) sowie die Mitnahme 
Ihres derzeitigen Reisepasses. 
Bei allen Minderjährigen muss 
ein  Elternteil zur  Antragstellung 
mitkommen. Bei jeder Namens-
änderung muss eine aktuelle Ge-
burtsurkunde bzw. die Heirats-
urkunde mit dem geltenden 
Namen vorgelegt werden.

Einige Infos zu Kosten und Gültig-
keit Reisepass (RP) und Personal-
ausweis (PA) finden Sie auf der 
nächsten Seite...

TEXT U. BILD: LAND SALZBURG
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Reisepass

Kinder bis 2 Jahre RP (2 Jahre gültig) kostenlos

Kinder 2-11 Jahre RP (5 Jahre gültig) € 30,00

Jugendliche 12-17 Jahre RP (10 Jahre gültig - Chip. Fingerprint) € 75,90

Ab Volljährigkeit RP (10 Jahre gültig - Chip. Fingerprint) € 75,90

Personalausweis

Kinder bis 2 Jahre PA (2 Jahre gültig) kostenlos

Kinder 2-11 Jahre PA (5 Jahre gültig) € 26,30

Jugendliche 12-15 Jahre PA (10 Jahre gültig) € 26,30

Erwachsene, ab 16 Jahre PA (10 Jahre gültig) € 61,50

Weiter Informationen zum Reisepass erhalten Sie im Internet auf 	www.bmi.gv.at/reisepass
Informationen zu Einreisebestimmungen: www.bmeia.gv.at (unter Reiseinformationen)

S TAT I S T I C  A U S T R I A  K Ü N D I G T 
S I L C - E R H E B U N G  A N

Statistik Austria erstellt im 
öffentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der 
österreichischen Wirtschaft und 
Gesellschaft zeichnen. Die Ergeb-
nisse von SILC liefern für Politik, 
Wissenschaft und Öffentlichkeit 
grundlegende Informationen zu 
den Lebensbedingungen und 
Einkommen von Haushalten in 
Österreich. Es ist dabei wichtig, 
dass verlässliche und aktuelle 
Informationen über die   Lebens-
bedingungen   der   Menschen   in   
Österreich   zur   Verfügung stehen.  

Die     Erhebung    SILC     (Statistics     on    
Income     and     Living Conditions/
Statistiken  über   Einkommen   
und   Lebensbedingungen)   wird 
jährlich durchgeführt. Rechts-
grundlage der Erhebung ist die 
nationale Einkommens- und     
Lebensbedingungen-Statistik-Ver-

ordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit, Soziales, Gesund-
heit und Konsumentenschutz 
(ELStV, BGBl. II Nr. 277/2010 zu-
letzt geändert in BGBl. 319/2019) 
sowie eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des 
Rates (EG Nr. 1177/2003).

Nach   einem   reinen   Zufallsprinzip 
werden aus dem   Zentralen Melde-
register jedes  Jahr  Haushalte in   
ganz  Österreich für die Befragung 
ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer 
Gemeinde könnten dabei sein! Die 
ausgewählten Haushalte werden     
durch einen Ankündigungsbrief 
informiert und eine von Statistik 
Austria beauftragte Erhebungs-
person wird von  März bis Juli 
2020 mit den Haushalten Kontakt 
aufnehmen, um einen Termin für 
die Befragung zu vereinbaren.
Diese Personen können sich ent-
sprechend ausweisen. Jeder aus-

gewählte Haushalt   wird   in   vier   
aufeinanderfolgenden Jahren   
befragt,  um  auch Veränderungen 
in den Lebensbedingungen zu 
erfassen. Haushalte, die schon 
einmal für SILC befragt wurden, 
können in den Folgejahren auch 
telefonisch Auskunft geben. 
Inhalte  der Befragung  sind  u.a. 
die  Wohnsituation,  die  Teil-
nahme  am Erwerbsleben,   Ein-
kommen   sowie   Gesundheit   und   
Zufriedenheit   mit bestimmten   
Lebensbereichen.   Für   die   Aus-
sagekraft   der   mit   großem Auf-
wand erhobenen Daten ist es von 
enormer Bedeutung, dass sich alle
Personen eines Haushalts ab 
16 Jahren an der Erhebung be-
teiligen. Als Dankeschön erhalten 
die befragten Haushalte einen 
Einkaufsgutschein über 15,- Euro.
Die Statistik, die aus den in der 
Befragung gewonnenen Daten er-
stellt wird,   ist   ein   repräsentatives   
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Abbild der Bevölkerung. Eine   
befragte Person steht darin für   
Tausend andere Personen in   
einer ähnlichen Lebenssituation. 
Die persönlichen Angaben  
unterliegen  der  absoluten 
statistischen Geheimhaltung und 
dem Datenschutz gemäß dem 
Bundesstatistikgesetz 2000 §§17-
18. Statistik Austria garantiert, 
dass die erhobenen Daten nur 
für statistische Zwecke verwendet 

und persönliche 
Daten an keine 
andere Stelle weiter-
gegeben werden. 
Im Voraus herzlichen 
Dank für Ihre Mit-
arbeit! 

Geburtstagsjubilare 
2020

G E B U R T S TA G S J U B I L A R E

Auch im Jahr 2020 werden wieder 
viele UttendorferInnen stolze 
Altersjubiläen feiern. 

Aufgrund datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen dürfen Namen 
und Geburtstage der Jubilare 
nicht mehr in der Gemeinde-
zeitung veröffentlicht werden. 

Allen Geburtstagsjubilaren 
wünschen wir viel Glück  

und Gesundheit!

70. GEBURTSTAG	 45 PERSONEN   
75. GEBURTSTAG	 14 PERSONEN	  	
80. GEBURTSTAG	 15 PERSONEN	  	
85. GEBURTSTAG	 10 PERSONEN	  	
90. GEBURTSTAG	 9 PERSONEN	  	  	  
91. GEBURTSTAG	 4 PERSONEN	  
92. GEBURTSTAG	 1 PERSONEN	  
93. GEBURTSTAG	 3 PERSONEN
94. GEBURTSTAG	 4 PERSONEN
95. GEBURTSTAG	 4 PERSONEN
96. GEBURTSTAG	 2 PERSONEN
97. GEBURTSTAG	 5 PERSON
98. GEBURTSTAG	 1 PERSON
99. GEBURTSTAG	 1 PERSON

TEXT: STANDESAMT UTTENDORF

„MIT DEM ALTER 
IST ES WIE MIT 

DEM WEIN,
ES MUSS EIN 

GUTER JAHRGANG 
SEIN!“

Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
Tel.: (01) 71128  8338 
(werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr)
E-Mail: erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
Internet: www.statistik.at/silcinfo

Weitere Informationen zu SILC 
erhalten Sie unter:

P F L E G E  B E T R I F F T  U N S  A L L E

Das Thema Pflege betrifft uns alle!

Ein plötzlicher Pflegefall im 
Familienkreis oder im näheren Um-
feld kann eine Vielzahl an Fragen 
aufwerfen. Welche Pflege- und 
Betreuungsleistungen gibt es? Wo 
bekomme ich Unterstützung? Wie 
kann ich das alles finanzieren? 

Wir, die Pflegeberatung des 
Landes, bieten Information, Be-
ratung und Unterstützung in allen 
Fragen rund um das Thema Pflege 
(Zuschüsse, Förderungen, Hilfs-

mittel, Entlastungsangebote für 
pflegende Angehörige) an und 
leisten Hilfestellungen bei der 
Organisation von Pflege- und Be-
treuungsangeboten.

Die Pflegeberatung ist ein kosten-
loses Angebot, das von Ihren 
Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürgern in Anspruch ge-
nommen werden kann um sie 
in dieser schwierigen Situation 
zu beraten und um bei der Um-
setzung ihrer individuellen Pflege-
lösung zu unterstützen!

Wir beraten telefonisch, in 
unserem Büro in Zell am See und 
wir machen auch Hausbesuche. 

Wenn Sie mir sagen wann Sie Zeit 
haben, würde ich Ihnen unser 
Leistungsangebot gerne persön-
lich vorstellen!   

Mit freundlichen Grüßen

Für die Pflegeberatung Pinzgau
Sylvie Kirchmayr
Tel: 0662 8042-3031
sylvie.kirchmayr@salzburg.gv.at

TEXT:  LAND SALZBURG
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Wegerhalter gesucht!
In unserer Gemeinde ist der 
Tourismusverband auch für die 
Erhaltung der Wanderwege 
verantwortlich. Aufgrund der 
Witterungsverhältnisse der letzten 
Jahre wurden einige Stellen mehr 
oder weniger beschädigt. In den 
letzten Jahren standen immer 
zuverlässige Personen zur Ver-
fügung, die die ausgewiesenen 
Wege bestens markiert und 

soweit als möglich erhalten 
haben. Für die Zukunft suchen wir 
als Ergänzung weitere wander-
begeisterte Uttendorfer/Innen, 
denen unsere  Wanderwege am 
Herzen liegen und die sich aktiv an 
der Erhaltung der Wanderwege 
beteiligen wollen. 
Wenn ihr Interesse an diesem 
Engagement habt, meldet euch 
bitte im Tourismusverband 

Uttendorf/Weißsee. 
Tel. 06563/8279 oder 	
info@uttendorf.com

Weiterhin auf eine gute Zu-
sammenarbeit und eine erfolg-
reiche Sommersaison

Sabine Lerchbaumer

Text u. Bild: TVB Uttendorf/Weißsee

v.l.n.r. Obmann-Stellvertreter Robert Koch, Geschäftsführerin Sabine Lerchbaumer, Obmann Oliver Altenberger

T O U R I S M U S V E R B A N D

Liebe Uttendorferinnen und 
Uttendorfer!
Oliver Altenberger wurde im 
Herbst 2019 zum neuen Ob-
mann des Tourismusverbandes  
Uttendorf/Weißsee gewählt. Nach-
dem sich der vorige Obmann 
Andreas Scharler ortsmäßig und 
beruflich verändert hat, stellt sich 
Altenberger mit viel Elan der neuen 
Aufgabe. Altenberger ist Ver-
mieter von drei Beherbergungs-
betrieben in Uttendorf/Weißsee 
und Familienvater von zwei 

kleinen Mädchen. Daher liegt 
ihm die Weiterentwicklung des 
Uttendorfer Tourismus, speziell 
das Familiendorf sehr am Herzen.

Der Tourismusverband hat des-
halb gemeinsam mit der Ge-
meinde diverse Spielgeräte für 
das Badeseegelände angekauft. 
Neben verschiedenen Schaukel- 
und Klettergeräten, einem Tisch-
tennistisch und einem Rasen-
schach stehen dem Gast, wie auch 
dem Einheimischen nun auch vier 

Stand-Up-Paddle zur Verfügung. 
Spiel, Spaß und Sport stehen bei 
uns im Vordergrund! 

„WER INS KALTE WASSER SPRINGT, TAUCHT IN EIN MEER 
VOLLER MÖGLICHKEITEN.“

AUTOR: SPRUCH DES TAGES
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W E I ß S E E  - 
U N S E R  E I N Z I G A R T I G E S  S K I G E B I E T

Einzigartige Weißsee Gletscherwelt & Berghotel Rudolfshütte***

... Weißsee Gletscherwelt: Kraftplatz mit Ski- & Bergerlebnis!

Kooperation zwischen Nationalpark, Weißsee-Gletscherwelt, ÖBB, Gemeinde und Tourismusverband 
Uttendorf/Weißsee ermöglichen spannende Einblicke!

TEXT & BILDER: WEIßSEE GLETSCHER WELT

Reise in die Welt der Gletscher

Direkt in der Seilbahn-Bergstation Rudolfshütte in Uttendorf – und jetzt auch in der Talstation der Weißsee-
bahn - können Besucherinnen und Besucher in die Welt der hochalpinen Regionen eintauchen.  Im Rahmen 
der Ausstellung werden spektakuläre Installationen zur Lage und Entwicklung hochalpiner Regionen ge-
zeigt. Im Mittelpunkt dabei stehen die Klimaveränderung und die daraus entstehenden Einflüsse auf den 
Rückgang der Gletscher sowie das Wetter in der Region. „Technik und Natur sind nicht immer ein Wider-
spruch: Gerade im Bereich der Bewusstseinsbildung können wir beide Dinge vereinen, unseren National-
park-Besucherinnen und -Besuchern einen guten Zugang in das Hochgebirge ermöglichen und dadurch 
eindrucksvolle sowie informative Eindrücke hinterlassen“, so Nationalpark-Landesrätin Maria Hutter beim 
Besuch der Ausstellung.

Eröffnung der neu gestalteten Talstation Enzingerboden
Vizebgm. Günther Lerch, Kathi Steiner, Dr. Wilfried Holleis - Weißsee, Landesrätin Maria Hutter, Stefan Lerch – Nationalpark Hohe 
Tauern, Bgm. Hannes Lerchbaumer, Altbgm. Franz Nill, Günter Berger - Grafik-Design 
Bild: Wallner Franz

Einen besondereren Besuch wert 
sind die Ausstellungen:

•„Gletscher-Klima-Wetter“-  
Nationalpark Hohe Tauern & ÖBB

• „Die Rudolfshütte – vom kleinen 
Schutzhaus zum Berghotel“

• ÖBB-Info Center-Bahnstrom am 
Enzingerboden

Der Erfolg dieses Gebietes   
hängt davon ab, dass  sich   alle 

„Uttendorferinnen und Uttendorfer“ 
der einzigartigen Chance dieses 
Gebietes bewusst werden und 
diese auch nützen. Der touristische 

Info:
T 06563/20150
weissee.at 
Sommerbetrieb:	
18.07. bis 13.09.2020

Erfolg kommt schließlich der 
gesamten Dorfgemeinschaft zu-
gute! Es freut uns, möglichst viele 
von Euch am Weißsee und auch 
in der Rudolfshütte begrüßen 
zu dürfen. Wir sind um ein gutes 
Angebot für Euch bemüht!

Dr. Wilfried Holleis & 
das Weißsee Team
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ÖFFNUNGSZEITEN:	
MO BIS FR:	 08:00-12:00 UHR
MO UND MI:	 13:30-17:00 UHR

TERMINE AUSSERHALB DER 
ÖFFNUNGSZEITEN NUR IN 
AUSNAHMEFÄLLEN MIT 
TELEFONISCHER VORANMELDUNG	

F Ü R  B I E N E N  W I C H T I G E  P F L A N Z E N

Das   Frühjahr   kommt   und   somit   
auch   die   Zeit   des   Gartelns,   
der   Neubepflanzung   von Außen-
anlagen, der Balkonschmuck für 
diesen Sommer wird besorgt! 

Nachfolgend einige interessante 
Tipps des Landesobmannes für 
Imkerei und Bienenzucht in Salz-
burg:

Für Bienen wichtige Pflanzen, bitte 
bei Neupflanzungen beachten:
Der Idealzustand einer Landschaft 
wäre für unsere Bienen, wenn das 
ganze Jahr über ein ausreichendes 
Pollen- und Nektarangebot vor-
handen wäre. 

Folgende Bäume stellen ein gutes 
Trachtangebot für unsere Bienen 
dar:
Bergahorn, Feldahorn, Spitz-
ahorn, Eichen, Grauerle, Schwarz-
erle, verschiedene Weidenarten, 
Sommer-Linde, Winter-Linde,  

Robinie (Akazie), Rosskastanie,   
Edelkastanie, Faulbaum, Apfel,   
Birne,   Vogelkirsche,   Süßkirsche, 
Weichsel, Sauerkirsche, Pfirsich,   
Pflaume, Zwetschke, Marille, 
Aprikose, Mandelbaum.  

Folgende Sträucher stellen ein 
gutes Trachtangebot für unsere 
Bienen dar:
Brombeere, Himbeere, Stachel-
beere, Ribisel, Hasel, Kornel-
kirsche, Schwarzdorn-Schlehe,  
Hartriegel, verschiedene Weiden, 
verschiedene Ginster, Maiblumen-
strauch, Eibisch, falscher Jasmin 
(Pfeifenstrauch), Schneebeere, 
Wolliger Schneeball, Berberitze, 
Heckenkirsche. 

Folgende Zwergstrauchgewächse 
stellen ein gutes Trachtangebot 
für unsere Bienen dar:
Heidelbeere, Preiselbeere, Besen-
heide, Schneeheide.

Folgende Kletterpflanzen stellen 
ein gutes Trachtangebot für 
unsere Bienen dar:
Efeu, Mauerkatze.

Die meisten Pflanzen aus fernen 
Ländern, blühen oft sehr schön, 
stellen aber für unsere Bienen  
keine Nahrungsquelle dar und 
werden auch nicht beflogen.

Wenn möglich bei heimischen 
Pflanzen bleiben, Sie würden den 
Honigbienen und auch anderen 
Insekten helfen.

Ich möchte die Bevölkerung auch 
darauf aufmerksam machen, dass 
man im Lande Salzburg von einer 
flächendeckenden Bestäubung 
ausgehen kann und es nicht not-
wendig erscheint sich um teures 
Geld Bienen auszuleihen. 

Willi Kastenauer, Landesobmann 
für Imkerei und Bienenzucht in 
Salzburg 
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